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Republik Österreich 

DER BUNDESKANZLER 

1,1- 38611 der Beilagen zu den stenographisch~n' Protokollen des. Nat~onalrates 
XIll. Gesetzgebun~speriode 

Wien, 24. April 1975 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 

~1e14 IA.B. 
. zu 1KqS jJ. 

.. . 2 8. APR. 1975 Pras. am ....•...•• _ .•.•. _ 
Wie n 

Die Abgoordneten zu.m Nationalrat DDr. NEUHER, 

Dr .. ER.1vll'\.CORA, SANDJJIEIER und Genossen haben am 6. November 19?L!· 
unter der Nro 184-5/J an mich eine An.frage betreffend Gut­

achten des Verwaltungsgerichtshofes in Abgabenrechtsfragen 
gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

1 0 "Sind Sie bereit, den Gegenstand dieser An.frage dOIn 

VOI"waltungsgerichtshof und dem Verfassu.llGsgerichtshof mi'l; 

der Einladung zu einer Stellungnahme zuzuleiten UIld diese 

Stellungnahmen den Anfragestellern bekw..1xGzugeben? 

2. Sind Sie bereit, die I.:einung des Bundesmü:d.sters 
für Finanzen einzuholen und den Anfrae;estollern bslwnntz.u·­

geben? " 

In meiner Anfragebeant\'lor-liung vom 18. Dezember 197Li-, 

GZ 390894--Pr;..:I/rll+~ hube ich mich beJ.'eit erklärt, im Sirine 
der AnfraGe Stelltmsnahmen der. genanriten Insti-butionen 

einzuholen. Die nunmehr eingelangten Stellungnahmon gebe 
ich wie folgt bekannt: 

1. 

Der VerfuGDungsgerichtshof hat mit Schreiben vom 
11. März 1975, GZ 19-Priis/75, folGende StellungnahJJle abe:-e­
geben: 

"Die }~I'\v0iterUl1G der Zuständigkeit des Verwaltunss­
gerichtshofes, wie sio in der genaDnten An.fraGe in Lus-~ 

Sicht genommen wird, erscheint dom: VerfassuIlgsG8ricl1:i:ish0J: 

nicht zweckm.1:~ßiG. Dies dehalb, weilc1o.s Ve:d'ah.-(.'~m. 01lPe 

diejenigen al[.; Partoien abliefe, die in ihren Interessen 
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wirklich betroffen s.ind 0 In einem späteren Beschwerdeverfahren 
müßten die J?arteien gegen die von einem ver3tärkten Senat ohne 

ihre Hitwirkung festgelcßte Auffassung anlcti.mpfeno Dazu kOllUllt, 

daß die gutächtlicheEntscheidung nur über die geltend gemachten 

Zweifelsfragen und Vorrlürfe ere;inGe und eine Bindungswirkung mit 

... 

dem Ergebnis entstünde ~ daß ein solches Gutachten wie eine - 11..."lüber­

prüfbare - Verordnung wirkt. Insbesondere, im Verhältnis zur ver­

fasmllJ.gsgerichtlichen VerordntUlssprüfungskompetenz ergäbe sich 

eine neuerliche und zusätzliche Verschärfung der Divert;enzen­
problematik 0 

Der Verfassungsgerichtshof ist der Ansicht, daß die Einzel­
fälle rasch erledigt werelen soll ten 9 allenfalls unter Ausnlitzung 

der in cler Bundesabgabenordnung vorgesehenen Möglichkeit, ein Ver­

fahren mit Hilfe von Leit;fällen auszusetzen, die der Verwaltungs­

gerichtshof zu entscheiden hat 0 Eine nicht; von einem konkreten 
Sachverhalt ausgehende, abstrakte Ausleg~'ng des Gesetzes d.urch 

den Verwaltungsgerichtshof erscheint dem Verfassungsgerichtshof 

jedm:t'alls unzweckmäßig zu sein~l 

20 

Der Verwaltungsgerichtshof äußerte sich mit Scl:ireiben vom 

20. Feqcr 1975~ GZ .. 1.°00-307/75, wie folgt: 
ItDas Präsidium de.3 Verwaltu .. 'I1ßsgerichtshoi'es gibt - o:h...ne CI.er 

Rechtsprachung vorgreifen zu .können - nach Befassung von J.Jit­

gliedern des Verw~ltllilgsgerichtshofes zu der nebenbezeichneten 
AnfraGe von AbgeordneTon des ITationalrates 9 betreffend Gutachten 

des Verwaltiungsgerichtshofes in Abgabenrechtsfragen folgende 

Ä u ß e r. u n g 
abo 

Io 
ye rf a.s S_tUlßE.E!?_~l1.t 1 i che t ~~ r le:r:unKe:.! 

Einen wesentlichen Grundsatz unserer Vori'asstU18 wie auch 
anderer fre ihei tlich-dGffiokra tischE}] .... VerfasS1.lngsorc'in,mgell 

- bildet das Prinzip der Gewaltonteilungo rienngleich in 

jedem solchen VerfasslL."1.Gssystom auch Faktoren gev;alten­

verbindender Art bestohen~VlOfür z" Bo in Gsterreich die 
~inrichttmg der Ge~ichtsbarkeit des öffentlichen Hechtes 

ein treffliches BeispieJ~, abe;ibt und in einem gewissen. Um"-

fang die Organe der einzelnen 11 Gewalten" jeweils o.n den A'ltf­

gaben der anderen 11 Gewalten" mitwirken, so ist vorers'\; die 

Frace zu stelJen, 
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geschlagen wird, nicht eine über das LeitbIld derÖster­
reichischen Verfassung hinausgehende Ge,,,altenverbindung 

'da~stellt, die einer Gesamtänderung der Bu~desve~fassung 
im Sinne des Art .. 4 und 40 B-VG gleichkommt. Diese Frage 
dürfte eher zu bejahen sein: 

1. Die in Aussicht genommenen Regelungen bedeuten eine 
Durchbrechung des Prinzips der Gewaltenteilung. Dem Vcrwal-
,tungsgerichtshof ist die Aufgabe der nachprUfendcn Rechts­
kontrolle von individuellen Verv18.l tungsakten zugevTiesen, 
der damit verfolgte rechtspolitische Z"18Ck is~ die Recht­
mäßiglcei tskontrolle der Verwal tung ö Nur im Rahmen dieser Auf­
gabe besteht eine Bindung an die Rechtsanschauung des Ver­
wültungsgerichtshofes. Nach den vorgeschlagenen Regelungen 
,,/äre hingegen der Gerichtshof zur Erstattung von Gutachtcn 
ohne in Feststellungen der Behörde bcgrtindete Sachverhalts-
. . .~ 

bezogcnheit verpflichteto Die Gutachten söllen ledigl:Lch 
einen bestimi7rtGn Rechtssatz und eine Begründung e:nthalten.· 
Es handelt sich dabei um in das Gewand vOn Gutachten gelclei­
dete Akte der Gesetzesauslegung, die an ihrem Inh'al t gemessen 

und zufolge ihrer Bedeutu.ng und AU$i';ir}n.mg auf dc,r Ebene 

generell abstrakter Normen ntehen. Es ist als vcr~chleierter 
Akt der generelle~ Rechtsetzung-zu beurteilen, wenn der Ge­
richtshof in einem RechtssE.tz die von ihiJ für riGhtig germl-, 

tene Auslegung cülsr bestimmten Norm bekann·tgibt, an die CI' 

selbst bei der Verwaltungskontrolle gebunden ist'unddamit 
füroinen unbestlmmten PersonGr..kreis YcrhaltcnsffiEßs-täbe setzt. 
In der richterlichen Tätigkeit geht die Rechtsbipdung vom 

einzelnen Fall aus. 
. legung wird tUr den 
t~ansparent. 

Nur die sachverhaltsbezogenc" Rechts8.us- _ 
. ht" 't Richter in ihrem Gehalt an Gerec "J.gtce J •• 

2" Was den anfr'agendon .r~bgeordnete-n offenbar vorsc11'l'rebt, . ' 

ist eine rechtliche Konstrulction, die Unklarheiten über den 

·materiellen Gehalt einer abgabenrechtllcncn Norm ir ej.ner 
vleise besei tigcn soll, die eirwr all.thehtü~~he.n :tu.lSleC1.lne 
im Slnne des § 8 ABGB möellchst nahe kommt. Damit aber fragt 

i... .• 
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,sich p ob nicht statt des angestrebten Weges im Sinne der 
Idee der Ge\'lal tenteilung gleich der der authentischen Inter-· 
pretation beschrittenwe~den sollteo Für eine solche, k~inc 
weiteren Akte der V,erfassungsgesetzgebung erfordernde Lösung 
wUrde insbesondere auch sprechen, daß diejenigen Inf.:ti tutioilen, 
die nach dem der Anfrage beigefügten Entwurf antragsberechtiet 
sein sollten, entweder unmittelbar (Landesrcgierung·-Landt2.ß; 
Bundesminister für Finanzen im Wege der,Bundesregierung ~ 
Nationalrat) oder mitt~lbar durch ihre Reprtis~ntanten in 
der Volksvertretung durch entsprechende Gesetzesinit:tnt.iven 
schon de lege lata die Höglichkei t haben, H1r Interesse an 
der umfassend verbindlichen Lösung von Z\'!eifelsfragcn über 
den rechtlichen Gehalt einer abgabengesetzlichen Horrn vJirl{saTil 
zur Geltung zu bringen. Ein Instrument zur Vertretung der 
Länderlnteressen bei der LösunO" von Interuretationsfrr:.gen • c> . ..L 

in bezug auf bundesge~etzlich geregelte Abgaben, an denen 
die Länder (Gemeinden) ertragsmäßig ~eteiligt sind, kBnnte, 
in dem im Art o 41 Abso 1 20 Satz B-VG veran1tGrten Initiat.iv­

recht des Bundesrates gesehen 'werden. 

30 Ei,n \-[eiterer Eimnmcl gegen 'den Flan besteht aber der,,, 

in, daß seine Ver"lirklichung mit' (ler Grunde..ufgabe richterli­
cher Tätigkeit im vliders})ruch steht 1..11:d geeiGnet ~.st, zu 
einer (weiteren) Denaturierung d'o8 Richterocgrii.':::cL: zu fUh­
ren. Dem Richteramt sind \'re sensger.JÜß drei Ncr1~male irür:1anent: 
Der Richter schlichtet einen Streit, Cl' wird nur auf Anruf 
tätig (\,,ras heißt, daß die Ausübung seines Alntes von seiner 
Befassung mit einer Sache abhgngig ist) und er befindet 

nur über den konlcreten Falls n ich t tiber all g e -
m ein e Grundsätze. "Spricht sich der Richter Ubcr ein 
Gesetz aus, ohne dabei von einem Verfahren a~szugehcn, so 
tiberschrei tet er seine Befugnisse und greift in den Be:C'eich 
der gesetzgebenden Gewalt liber bOG greift ein Richter einen 
allgemeinen Grundsatz unmittelbar an, o. 0 '. ohne einen konkrc-, 
ten Fall im Auge 'zu haben, so überschrei tat er den Bcre:i.ch,-­

den man übereingekommen ist~ ihm einzuräumen; er wird zu 
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einer Person, d.ie bedeu.tender, die vielleicht" nützl1.~her ist 

als ein Justiz.organ p aber e r hör tau f , 'd l e 

. r i 'e h t e r 1 ich e . Ge·\'{ alt zu ropr·8.sent:i.C:~·8nlt 

(zitiert nach TOCQUEVILLE, Die Demokratie in Amerika" 

Fischer 1956, S. 44). Di~se mit dem Richterbegriff dos 

Bundes-Verfgssungsgesetzes ebenso ,"ie mit dem des § : 12 ABGI3 

in offenbarer Übereinstimmung stehende 'Auffassur.lg vom ';1esen, 

Wert und Sinn des Richteramtes läßt sich mit einem techts­

politischen Konzept,. das den Ric}yter abstr3kt und l03gclBst . . , 

von der Lebendigkeit des konkreten Einzelf8.11es und: clen be-

sonderen Umstünden des konkretisierten Sachverhalte;s zu ab-
. ' 

strakt:cn Aussagen über abstrakte Normgehalte beruf'q 1 nicht 

vereinbaren. Ein solches Konzept geht über die in der Bstcr­

reicl1ischen Rochtsordnung bereits im § 27 des Arbsj:tf:igericht::. .... d 

, .... 4 4 : J gese~zes, im 9 0 des Allgemeinen Sozialv8rsicher~ng8gescczcs 

upd im § 11 des Bllndesr..;esetzes über den .obersten Gb:r:'ichtsho:f 
, . ~ , 

ansatz\'leise erl-:cnnbare Veränderung des RiGhterbegr!:iffes des 

Bundes-Verfassungsgesetzes noch hi.naus und ist da1~e:(" schon· 

aus verfassungsrechtspolitischen Ch'ünden :nachd.rUG}~lü;hst 

abzulchneno 

4 .. Das i'leisungsrecht der obers'ten Orge.ne der' Vollziehui:g , 
. .' 

gib-t hlnreichende I"iBgllch1cciten, lm Einzelfe.l1 einG Hecht~,·· 

sache in kurzer Zeit an den Ver1,'laltU!1::7sr:eric:htshot zur 3n-::,·· - -- , 

scheidung heranzutragen und dalflit Klarheit über d':"LO Hechts·· 

ansicht des HBchstgericht.es zu schaffen. AbGeseh~n dnvon 

J.• st 2 B auJ:' § "'92 B'~O · .. ·u "·er·'·r..~ C<"l~~ "'01''''''11 ~"c'n' C'lf'\m .. • • .L t:. _ J'l ~ v ~I ,,; .1. .. , '=-- ~ ~ , ' • <: .. '-' u...... , "" •• 

Präsid~ritender Finanzlaudesdirektion das nacht ~ingerliumt 
. d ' i ' -, • d 

\'/J.r , Deschi'lercle gemäß Art 0 131 13·· va zu e:c.10ben. 'h8.n \'llr 
, , 

daher niqht fehlgehen, 'd'ie im Vorschlag zur Antrp~stellung 

berufenen "bundcsgesotzJ.lch einger5.chtetcn VertretunGen urld 

die Präsidentenl?':onferenz der LandvIirtsche,ftsl):nmm'c!'n lbtcr-
I 

reichs" als die \·:a.hrcn Int.eressenten an dpr l1ege1ünSanzu·-
. , 

s~hono Dies im Dienst der Aufgabe~ zwiichcnstellc zwischen 
dem Staatsbürgor,und dem eigentlichen staatsorgan il,U bildGl1. 

Es ist zu crW'l.rten d ~ß ~, ir) b.-:."'nt"'''J.'''te ' R(.'·!'C"l"""T e'i no . Aus-# (. "e.,: .. J ~_\,;. , .. U .. t. e,; 0 -(j --:..Loo ......... l:)! ~, .. 

weitung des Aufgnbenbereiches der Verbändo bewirkt, die' 
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unter den bestehenden Verhältnissen nicht auf der Linie einer . 

rechtsstaatlichen Zielsetzung liegt o Es bleibt zwar dem "vcr­

bandfreien" Staatsbüreer die Hc3e;lichkeit ge,,,ahrt, die Ausle­

gungen einer auf ihn angewendoten Norm ap den Ver\'jal tungsge­

richtshof im i"~ge der Beschvlerde zu erreichen. Dem antrags­

berechtigten Berufsverb&nd würde aber in diesem Belang eine 

privilegierte Stellung eingeräumt und d8.I!lit das AbhUngigkeits­

verhältnis des Staatsbürgers vomVeroand gefC5rdert '\'lerden, 

was der Erhel tung des persönlichen 'Freiheitsraumos möglicher- . 

weise'nicht dienlich sein könntc. 

5. I~öglicherweise "lür-den' dar Verfassungsgerichtshof und 

der Oberste Gerichtshof beim Bundes-Verfassungsgesetzgebel"­

ähnliche Begutachtungsrechte für diverse Rechtsgebiete 

reklamieren, "leil - ob zu Recht oder' zu Unrecht bleibe dahin-. . 
:' gestellt. - in der Vervlirlclichung des vorliegenden Ent\'w'urfes 

die Aufwertu~g der FinG.nzscn;:~to des Ven:Jal tungr;gerichtshofcs 

zu einem A..·t Quasi-Gesetzgeber erblickt ",erden könnte. Auch 

die 1imere Strl..lktur des VervlaltungsgGrichtshofes vlÜrde, \'las 

die Relation der Finanzsenate zu den Administrativsenaten 

anlangt, offcnsi.chtlich ve'rg.ndert. 

·6., FUr die vörrcschlagene Inderung des Bundos-Verfassu.nss"", 

gesetzes und des Ven"ai·tungsger5.chtf:.:}}():CL~esetzes 1965 könnte 

ins Treffen geführt. '-jerden» deßfür die Erstattung von Rechts­

gutachten des Veri'lal tungsgeri.chts·hofes in Abgabcns2.chen 

- '-lobei an diese Gutachten der Ver\'ml tungsge.rtchtshof in 

bestimmter Weise gebunden sein soll - ein gewisses BedUrf-
nis der rochtschutzsuchc:ndcn }3cvöll~erun0' sprech8.n dürfto, 

.zumal der Berufung in Abgabons8.chen anders als nach dem 

Allgemeinen VerwaltuDgsverfnhrensgesetz J(cine aufschiebende 

"lirku~g zul(ommt .. Auch könnte auf § 404 ASVG hingc"liesen v/er­

den, wonach dem Oberlandesgericht Wien unter ganz bestimm­

ten engen Voraus~etzungen Gutachterfunl~tion in Lcistunes -

strci tig){(:,d ten zukommt ~ ohne daß al1crc1..i.:nes dJ.€'Dp.sGutnch­

tcnBindungr-;,""lirkung bef5itzt. Han 'könnte auch" ins Treffen 

fUhren, daß· schon der deutBchc Rei.chsminister der Finanzen 
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, Fragen ,der Auslegung der Steuergesetz~ dem Reichsfinanzhof 
zur. Begutp.chtung vorlegen konnte (§ 63 der Reichsabgabenotd­

nung) und daß zuf~lge des § 2 und des § 6 Abs. I des Gesetzes 
, ' , 

"über den Bundesfinanzhof 'vom 29. Juni 1950, DRGB1. 1950, 
s. 257, Fragen der Auslegung der Steuergesetze dem Bundes­
finanzhof nicht nur vom Bundesminister der Finanzen, sondern 
auen von den obersten Finanzbehörden der Länder vorgelegt 
werden können. Die Kompetenz der Erstattung von Rechtsgut­
achten durch den bundesdeutschen Bundesverfassungsgcrichts­
hof (frUher § 97 des Gesetzes, über d?s Bundesverfassungsge­
'richt vom ,12. Härz 1951, BGBl. I J S. 243) \vurde allerdings 
in der Zwischenzeit beseitigt (Novelle 1956, BGßle I, S. 66'2) 0 

Gp.rade f.ür diese Novellierung des Deutschen Dundes-Verfas-sungs­
gerichtogesetzes "mr die pol i tische Ent\'licklung in Zusamrrien­
hang mit de~ sogenannten Wehrrechts streit und dem Plenarbe­
schluß ,des Bundcs-Verfassungsgcrichtes vom ~6 Dezember 1952, 
Band 2, S. 79, maßgebend. 

II • 

Deschrä,nlnmrr der O'utDchtlichf;;:nTUti~keit au'~ clic;\br~e.b8:n~· ...-....._.. ..--:-_~ __ ~..-......_ • ..: .• _._ ... ____ ~_ ... M _ ... ___ ,;;:;. ____ ~.;; ...... ;..; • .:;. __ :..;;.. ... ____ _ 

ro eh t sill';.!~qB~ e b,ill2& 

E · . t B' 1 • " J:o • ""n ,t ~n wel. eres edcn.{en gegen ale von (len an..1.rageno.t;; 
Abgeordneten initiierte Lösung scheint auch darin zu lieGen, 
daß nicht erkennbnr is't, welche Gründe es rechtfertigen 
könnten, die dem Verwal tungn'gerichtshof zugedachte Guto.chter­
tätigkeit .auf den Bereich des Abgabenr'echtes z.u b(~schrfinken. 

,Gerade Vlenn men, 'die dies in der Anfrage' geschi?ht, mit 
d.em ArgUl;tent wj.rtschaft.licher Gegebenheiten und 'Not\'lcnu,:i.gl~ci·­

ten operiert, so leuch~et nicht ohne weiteres ein, warUln 
der Einsicht in den norma.tiven Gehalt einer Abgabenvorschrirt 
größere Bedeutung als Komponente der Wirtschaftsrechnung 
zukommen sollte, als der -Einsicht in den. Inhalt anderer 
Rochtsvorschrift6n. BeiRpiclhaft sei hier nur etwa au.f die, 
Gebiete des Staatsbürge~schaftsrechtes, dos ~ozinlversiche­
rungsrechtes, dos Raumordnungsrechtos, des Ge'\'wrbcrochtos, 

•• 
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des'Wasserrechtes odei des Arbeitsverf~ssunesrechtes ver-
wiesen p deren Regelungen mitunter auf die wirtschaftliche 
Kalkulation von größerem Einfluß sein k6nnten, als die 
eine öder andere Regelung etwa auf dem Gebiete des Ein-

'kommensteuer- oder des Umsatzsteuerrechtes o 

lIla 

10 Jegliches Gutachten ist nur dann von 'tlert, v/enn es 
rasch z'ur Verfügung steht- et~Ja innerhalb von drei Honaten. 

, Dagegen spricht jedoch schon das sch\"lerfällige f.1ehrpartcien­
verfahren $ das der Erstat+:a::lg eines Gutachtens vorangehen 
soll. 

;~ .~o Nach den jeweiligen Finanzausgleichscesetzen ~ zu­
letzt BGBl. Nr. 445/1972 - sind gerade die ertragsreichsten 
Abgaben zvrischcn Bund und Ländern (Gemeinden) geteilt. Die 
vorg~sehen" Kons~rulction (§ 72 des Gesetzentuurfcs) bedeutet 
daher, daß in der ' .ei t üben·liegenden Zahl der Fälle alle 
neun Bundesländer am Verfahren zu bcd:eilj.gen sind - tin 

Umstand, der zLr Beschleun5.gung des Verfahrens \'!ohlnicht 

beiträgt. 
, . 

30 Es wird vom Verwal tungsgerichtshof ';/ohl nur selten 
be~lrtcil t würden können, ob die.·an ihn here.ngctrq:gencn Fra­
gen tatsächlich fUr eine Große Zahl von steuerpflichtigen 
von wesentlicher Bedeutung sbd, wie die ,Antragsteller vor­
meinen. Auf diese ~'Teise wird es auf dc~m Urm'Jcg tiber die 
Kaz;nmorn - insbesondere der der ''lirtschaftstrcuhtinder - er-~ 

m6g1icht, Fragen, die in Wahrheit nur im Ein~elfRll (etwa 
bei der Beratung eines bedeutenden Klienten) von Bedeutung 
sind, nicht durch den jeweiligen Berater lBsen zu mUssen, 
sondern kostenlos durch den Verwaltullgsgerichtshof lösen 
zu lasseno ,.' 

• 
" 

40 Jeglicher Anfrage muß ein notwendig abstrakter -
Sac"hverhal'tzu Grunde 1 ieee!}] 0 Dlp o.n den VCJ.'\'lal tungr.go:;·ichtsho:C· 
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, herangetragenen Beschwerden ,,,erden aber, ''las den Sachver­

hait im Einzelfall anlangt, nür in Ausnahmefällen ,mit dem 
Sachverhalt Ubereinstimmen, von dem das 'Gutachten ausging. 
Dies bedeutet, daß in den einzelnen Beschwerdofllllen zusätz­
lich darüber befunden ,,[orden muß, ob der gegebene Sachverhalt 
dem Gutachten unterstellt worden krinn oder nicht. 

5~ Die Bindungswirkung eines putachtens von d6r sozu­
. sagen auflösenden Bedingung einer späteren ander\::ei tigei1 

Entscheid.ung eines verstärkten Senates abhängig zu machen, 
. dürfte verfehlt sein. Sie be\·rirkt gerade das Gegenteil von 
dem, \\fas die Antragsteller erreichen \'lollen - nä.mlich Hechts·· 

sIcherheit. Der ehemalige Reichsfinanzhof hat nus gu:'cern Grund. 

seine Gutachten im IlGroßen Senat" geschöpft (vel. etwa 

RStBI. 1940, s. 924, s. 925). 

-6. Völlig ungeklärt bliebe die Bindungswirkung von 

Vorerkenntnissen. 
, ' 

7. Die ,DurchfUbrung einer Verhandlung über Antrag ist 
keineswegs geeignet, eine,beschleunigte Lösung herbeizufüh­

ren. (Soll derart vielleicht der Kamoe~ der Wirtsch~ftstreu­
. händer einG erste i1öglichl::ei t gebo·ton vlerden, die seit Jah­

ren angestrebte Vertretung der Abgabepflichtigenvor dem 

VerwaltungsgorichtshO'f durch Xar:;.meranGol1ör.5.gc zu erreicht~n?) 

IV. 
~Zu den 

, Die Ausstattung des GC':('i~lrJ:'::3ho:f(;s in perstinlichcr uTd 

sachllcher Einsicht .zur ErfUllung seiner Aufgabe der nechts­
kontrolle hält sich im Bereich der gerade noch vcrt.rctbcX'~n 

Untergrenze • Eine Vcrri,ngerung der Eeschvlerdefällo durch 
die vorgeschlagene negelung' ist J'l:8.um zu er'\,'at''L:C:.'1'2, weil 
B.esch\'lerden, bei clonen es s1.ch ledi[~+ichum die Lösung 

einer bestimmten Rechtsfrnge handelt, n~r vereinzelt an-
. . I • ... • 

fallen. lJürde die Kompete1'1Z z.ur, ErstE:.ttui:1g' von GutnCl1"Cen 

nu ) t .. A h 'k"ln'; hror Schaffung r se ."811 ~n HnSprt1C,·' genori1,men würnen, u . .::).... ' , 
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nicht' die behaupte:te e;roße praktische Bedeutung zu. Eine 

größere Zahl von AntrUgcn aber wUrde die verfassungsmäßig 

primäre Aufgabe der Rechtskontrolle beeinträchtigen. Auch 

. müßte eine Sonderkompetenz zur Erstattung von Gutachten Huf 

. dem Gebiet des Abgabenrechtes zu Lasten' der Verwaltungsgc-· 

richtsbarkeit auf diesem Gebiet gehen und notwe~digcr\'lüisG 

zu einer der Einheit der Verwaltungsgerichtsbarkeit'abtrtlg­

lichen Sp.ezialisierune; in Richtung des Abc;abenrechtes fUhrcn1i 

Vo 

1ö E.:?;nf-~ sf'1.C!&:- Lchlc e i t~! 

Der Ver\'lal tungsgcricl:tshof mcichte, sich keincs\'[q:;s der 

Uberl.egung verGchließen, daß der Fraße D.ß(;h der Auslegung 

ei~er abgabenrechtlichen Norm insbesondere als \virt.schc..ftli­

". eher 'Kalkulationsfalctor enOTme Bedeutung zu1wmmt. Ebenso-

. wenig }rannes z'\'reifelho.ft sein, daß hier' Ruch der' Zeit­

kompo.nente besondere Relevanz beizumessen ist. An sich ist 

daher der Gedanke ,D.ach I.'löglichl:ei ten zu Buchen ,möglichst 

rasch zu einer verbindlichen Lösungv'on lm8Icgun:;r.;n'obJ.cUlcm 

zu gelangen, sicher nichts \'leniger ale lE~gi t:i.m • 
. ,DieBehnuptunb~all~rdings, daß die Klärung von Rechts­

fragen einschließlich düD ver;'1D.1.tu!1bsgeri.chtlichen Verfah­

rens im B~re:i.che des Abgabenrec~tes drei bis fünf Jahre 

in ,Anspruch ni~nt, entsuricht nichi der derzeit bestehen-
~ . - . . 

den a11eeme5 non Situation. Eine \1üncchenm'!erte, für e .. lle 

Steuerpflichtigen wirksame' Verl\tlrzung 'der Erledigungszej:c 

einer- Rechtssache auf der Vcrt;:al.t1 .. 1:1gsobene könnte \<lohl durch 

eine Vereinfachung der Gesetze und ej_ne Verlagerung der 

.. Sch\'lerpunlcte der Vel"v:aJ.tung auf die Au:fenbe der Abgaben81.n .. 

hebung erreicht. werden, nicht aber durch dic.vorccDch18genen 

A" d ' .. , , , ll.t.. nJ .... . n erungen. Ebensowenig sind diese gee1gne~, ale 01n9 u 0~.-

n.ehmerischo .. Tätigkeit behindcrn6en Unsj~chcrhei ten über die 

Auslc[;ung von Rechtsv0rschr:rr'ten in einü'r bedeutsaITlCn 1';eis0 
f . . 

zUbeeinflusGcn. Auch be [->tehen "de bereits 2usgc:Cührt, 

keine rechtlichen Sc1n·;ieriel~ei ten, Verfahren, bei denen 
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es lediglich' um die Auslegung, einer für ''lirtschaftliche 'Ent~· 

scheidungen wichtigen Vorschrift geht, auf der Verualtungs- ' 

ebene in kurzer Zeit abzuschließen und die strittige Frage 

an.' den Ver\'l~ltungsgerichtshof zur Prüfung heranzutrcgen. 

Es kÖIl:nt~ auch überlegt ,..,erden, ob nicht unter ganz bG'­

stimmten, im Gesetz näher zu bezeichnenden Vora.us~8tzungen 

eh1 beim Ver\'i8.1 tungsgerichtshof anhängiges Besch~ .. ,erdeverfalJ·-· 

,ren zur dring~ich.en Rechtssache mit gesetzlich festzulege.ndJ'?n, 

Rechtsfolgen durch Beschluß des jeweiligen zuständigen Se­

nates erklärt '~'erden könnte, dies vor allem dann, wenn Ab-

_ gabenbehörden vlGgen dor gleichen strittigen HechtssHche eine 

größere Anzahl von Entscheidungen gemäß § 281 BAD &.usgesot:>;t 

. haben oder \voil sonst die vom Ver'wal tungsgerichts1;'0f zu lö~ 

sende Rechtsfrage fHr eine größere Anzahl von anh~i.ngigen 

oder zu gewärtigenden Verfahren von grul)dsätzlichor- Bedeu­

tung isto 

Indes darf nicht übersehen werden, daß auch eine solc~e 
Regelung , sollte sie überhaupt als opportun' ins Auge, gefaß"'i.-: 

werden, offensichtlich mit einem gewissen Mehraufwand an 

Arbeit für den Verwaltlulgsgerichts40f V8I~unden ~grc.gat 

sich doch gezeigt, daß dem Bundesministerium für Finanzen 
im Herbst 1974 allein aus dem engen Teilbereich des Lohn-
steuerrechtes 68 Z,,':eiiclsfragen .vorlagen, cEs im 3 c roicil 

______ .. ~ Finanzlandesdirektionen aufgetreten sind. " 

Der Herr Bundesministe:c fli.r Finanzen e;ab mit Schr:eiben 

vom 29. November 197'-1-, GZ6932-Pro2/197l~, folgende Stellung­

nahme ab: 
11 Im Falle der Gesetz'IIyerd'Lmg der auf parlamentarischer Ebene 

unterbreiteten JUlderungs-vorschllige zum Bundesverfassungsgesetz 

U11d zum VerwaltunGsgerichtshofgesetz 1965, BGBl o Hr.2/1965, 
i·.d.g.Fe würde sich die l/iöglichkeit ergeben, über die Ausle­

gung von bundes-' und landesGesetzlichep. Vorschriften, die 
Abgaben ZUI:1 GeGenstand haben, ein Gut~chton des Vcrvmlttm.gs­

gerichtshofes einzuholen. Das Ro.cht, einen solchen Antrag' 
'b' 1r ]" • , I , J:" .t.. 11"'.... .o_.i-,;.in~ e ,außer dem. - el.ffi verrla .1iur..C:;0Ge:e.Lc.t.lCSilOJ. zu SvQ '=~.u, . - -
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Bundesminister für Finanzen jeder Landesregierung, jeder 

bundesgesetzlich eingerichteten beruflichen Vertretung und 

der Prä~identenkonferenz der Landvlirtschaftskammern Öster­
reichs zUo 

Die Neuregelung wQrde es ermöglichen, daß gewisse, bisher 

bloß von keiner Seite cl.l1 den Vervlaltungsgerichtshof herange­

tragene abgabenrechtliche Probleme auch ohne konlcreten Anlaß_ 
fall von diesem Gerichtshof erörtert und gelöst werden könnten. 

Dem darin liegenden Vorteil stünden allerdings die Nachteile 
gegenüber'J die sich daraus ergeben könnten, daß derVerwal­

tungsgerichtshof auch zu Rechtsproblemen angerufen vlii1:'de, die 

im Bereich des Bundesministeriurlls fi.lr Finanzen bereits als 

gelöst erschei.nen 9 die aber noch nicht den Gegensta.J":1d einer 
Besch\verde an' clen genaTlJl"cen Gerichtshof gebildet haben; eine 

Mehrbelastung der Organe des BundesministeriTh"lls f0.r Finanzen, 
die sich sicherlich an anderer Stelle vliedor1.Ull bemerkbar machen 

müßtc'J droht vor allem deshalb, weil im Gegensatz zu' der seiner­
zeit in Geltung gestandenen Rogelun~ des § 63 der Reichsabgaben­

o~dnung~ der eine Begutachtung des Reichsfinanzhofes zu Fragen 

der Auslegung der Steuergesetzo vorsah, au.I3er dem Bundesmini­
soter für Finanzen und jeder I,anck;sregierung auch andere Stellen 

bereChtigt vlären, einon solchen, das Begutachtungsverfahren 
einloi tenden Antrag beim Verv'mltu.IlGsgcrichtshof zu stellen .. 

Nach ho 0 Dafürhalten w8.re es schon zur Vermeidung einer DOPljcl­

geleisigkeit - immerhin könnte dio durch die bundesgosetzlicb. 

eingerichtete BerufsvertretUllg oder durch die Pr·äs:i.denterLcon­

ferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs aufgeworfene 

Frage bereits den Gegenstand einschlügigcr Arbeiten im Buncles­

ministerium für Fina."1zen gebildet haben~ die im Extremf?:ll auch 

schon zu einer allgemeinen erlaDmliDiß"en AnvJeis1.mg der Unter­
behörden führten = ZY/eckmäßig, den Kreis der zur Antra[;stellung 

beim Verwaltun{3sgerichtshof befugten Stellen nur auf den Bundes·­

minister für Finanzen '\.Uld jede Landesregierung zu beschränken. 

Durch eine dem Vorschlag entsprechende Änderlll1ß des Buu"1des-
.... e.,.......f:'-,...,,-"'~--~- ...... _ ...... ..J--e~ ··n..:J ,.1-- iTe-.. ,. .. ,...'J-, .. un ...... _ ....... _-..: ~\... ...... _'\....-...(\"f'~~~+:7.eS '\.viirde 

,11 .I..LCI..:.JiJ\.U.J.üOGOiJOVi:J 0 lU\.l uo,:;o v .l:WtJ...I.v boo'V.L·.L\.I.uvo.uV.!.bC;'::;H:;",~ 

übrigens den Abgabenan(!;E:legenheitcn eine Donderr-olle unter den 

Verwaltungsangelegenheiten zugevliesen Y/erden, die nach ho" 
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Dafürhalten in dieser Hinsicht von der Sache her nicht eerecht­
fertiGt erscheint; denn eine Sonderregelung besteht von Ver­
fassungs wegen nur durch den § 9 Finanzverfassungse;esetz hin- " 
sichtlich von Entscheidungen durch ,einen aus. 26 lilitgliedern 

-bestehenden AusschUß, falls die Bundesregierung ihren Einspruch 
ge~en einen Gesetzesbeschluß eines Landtages über Landes­
(Gemeinde-)abgaben nach einem BeharrungsbeschlUß des Landtages 
nicht 'zurückzieht. Nach Ansicht des Bundesministeriums für 
Finanzen wäre es, wenn an die gegenständlich in Rede stehende 
und sicherlich nicht unbedeutende Änderung der Furu~tion des 
Verwaltungsgerichtshofes gedacht wird, erfor-derlich~ diese 
Kompetenz:auch auf andere Verwaltungsbereiche als-auf Ange",:: 
legenh~iten der.Abgaben auszudehnen. In diesem Fall müßten 
wohl auch andere oberste Verwaltungsbehörden zur Antrags"tiGllung 
beim Verw'altungsgericbtshof befugt sein., doch kÖlmte sich das 
Antraßsrecht auf _ Angelcgenhei ten des jevlOiligen Zuständiglceits­

bereiches beschräru<eno 
Schließlich sei darauf hingewiesen, daß durch die in ,Aus­

sicht genommene Regelung der Verwalt1..111e;sgerichtshof unabhängig , 
.' von konkreten .l~nla.ßfällen mit der Frage einer e"Gwaigen Gesetz-
widrigkeit eine'r Verordnung oder Verfas5ungm7idrigkeit eines 
Gesetzes konfrontiG~t werden könnte und sich die Frage erp;ibt t 

'ob er diesfalls abvmichend von den Grundsätzen des geltenden 
Bundesverfassungsrechtes das Recht eingeräumt erhalten soll, 
beim VerfassungsgerichtsJ:10f ein.en Antrag auf Verordnun~s- oder 
Gesetzesprüfung zu stellen~ obwohl die bedenkliche Normkon­
kret koine Grundlage für eine zu treffende Entscheidung bildet. 

Es darf bemerkt werden, daß bei Verfassung d,es ~. ij 0 11 

des vorliegenden Ent\7u.rfes offenbar :i.!lsoferne ein Hedaktiol1s .• 
versehen unterlaufen ist, als übersehen wurde, jene Bostimruung 
des Verwaltungsßerichtshofgesetzes 1965 zu l)enelmen, in die 
der unter Z 1 ausgearbeitete Text einzufügen wärco Nach ho. 
Dafürhalten müßte es sich 11ieboi um § 13 Z'1 VerwaltUllr;sgerichts­

~ofgesetz 1965 handelno 
Ergänzend zu den meritorischen Bedenken wird bE:merk-lj, 

daß' es hiedurch jeder Kammer möglich ~läre, die Voilzi0hu1l5 
eines Gesetzes zu verzögerl1o" 

,. 
i... ..• 
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Mit Schreiben VOm 27", Jänner 1975, GZ 5085-Pr .. 2/75, 

ergänzte der 13undesministcrrür Finanzen seino seincl'zcitigo 
StellUl1gnahme wie folgt: 

"Ergänzendwird noch darauf hinC;ewiesen, daß sich auch 

allenfalls aus dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Trelli'1.ung 

vpn Justiz und Verwaltung Bedenken gegen eine Gu~achtertätigkeit 

des Verw-altungsgerichtshofes in dem vorgeschlagenen Sir...n ergebon 

könnteno -In diesem Zusammenhang wird bemerkt, daß Hegierungs~· 

direktor Herbert Ziemer, Bundesfina.nzministerium in Bonn, in 

seinem Artikel in der Deutschen Steuer-ZeitUllg, Ausgabe A, 

Nro 18 vom 15., September 1963, Se 277 ff, zum Thema~ "Das 

Gerichtsverfassungsrecht im Entvrurf der Finanzserichtsordnu.ngf! 

'. folgendes ausgefUJ1I't hat: 

"Auch die Gut ach t e n er s tat tun g durch den 

Bundesfinanzhof ist eine auf dem Gebiete der Ver~''lalt;ung liegende 

Tätigkeit 0 Gegen sie sind verschiedene fjrunds2-.tzliche Bodcn1:cr:. 

geltend gemacht Yforden, da die Gutachtencl:st;a"l;"G1..U1.g mit dere:Lzon"t.i­

lichen Aufgabe des Bu..ndesfinanzhofG, konkret;e ReühtissLrei t:LgJ((-!~J.·t.;0(l 

verbindlich zu entscheiden., nicht zu vereinbaren sei iJ.nd die 

beteiligten Richter zudem in Konfliktslagen oringen köil:::le.. In 

Würdie;lulg dieser BedenJ·cen hat der Bunclostafj :i.rn Ralmon einc~' 

Novelle zur ReichsabgabenordlLung (vglo Art .. 2 NI' .. 2 des Gesetz·:;s 
zur Inc1eru..11g des Gesetzes über die ]j'inanzverr!9..1 tuns t der Reichs ... 

abgabenordnung und anderer Steuergosetze vom 27. April 1963, 

BGBl o I .s. 197) die Gutachtenerstat-tullg mit VJirku.11g· ab 

1 0 Jänner 1964 abgeschafft, obwohl ihre Nützlichkeit Z1.1.r 

beschleUnigten Klürung ntcucrrcchtlichcr Zweii'eJ.sfragen von dor 

Finanzverwal tung und beachtlichen Teilon. (ler Wirtsch8..ft aus­

drücklich hervorGehoben wurde 0 .Die Gu"liachtenel'stat LUlle ist llUi.l­

mehr auch im Ent':luX'f der FGO (FinanzGcrich·jjsorö.nung) nicht mob.:c 

vorgesehen. " 

Die Finanzgerichtsordnung vom 6. Olctober 1<)65, Deutsches 

BGB1. I 1l~77 ~ ha·t;nach Kenntnis don B1..UJ.dcsministcritJ.llis ;eHr 
FiT:lanzen dementEprechend keine derartige Einrichtlli"'1g VOl.'C/jsohon. 11 
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